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TOP-THEMA

BEM-VERFAHREN

Das betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM) ist fehleranféllig und wird
deshalb oft an externe Dienstleister ausgela-
gert. Aber Vorsicht: Fehler des Dienstleisters
werden Ihnen als Arbeitgeber zugerechnet.

Seiten 6-7

PROBEZEIT URLAUB CHANCENKARTE
Ein neuer Mitarbeiter initiiert Urlaubsklauseln im Arbeits- Wer als Drittstaatler in Deutsch-
noch wahrend der Probezeit eine vertrag haben ihre Tiicken. land arbeiten will, wartet oft lan-
Betriebsratswahl und beruft sich Sie konnen dazu fiihren, dass ge auf die Anerkennung seiner
deshalb auf besonderen Kiindi- Urlaub nicht verfallt. Mit diesen Abschliisse. Mit der Chancen-
gungsschutz. So einfach ist es Formulierungen sind Sie auf der karte konnen Sie ihn trotzdem
nicht. Seite 3 sicheren Seite. Seite 5 beschaftigen. Seite 10
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Liebe Leserin, lieber Leser,

schon seit Jahren versuchen immer neue Regierungsprogramme,

mehr Fachkrafte aus dem Ausland fiir Deutschland zu gewinnen.

Der Erfolg war meist maRig. Ob die Chancenkarte (siehe Seite 10) 5 Vorsicht, Falle: Mit der falschen Klausel im

hier mehr bringt, wird sich zeigen. Arbeitsvertrag hebeln Sie den gesetzlichen

Urlaubsverfall aus!

URLAUB

Was wir aber bereits wissen: Von denjenigen, die angeworben
werden, wollen etliche schon bald wieder weg. Und hier kom-
men Sie als Arbeitgeber ins Spiel. Der Start bei einem neu-
en Arbeitgeber ist immer eine Herausforderung. Das gilt fur Betriebliches Eingliederungsmanagement: Feh-
Menschen aus dem Ausland umso mehr. Sie mussen nicht nur ler eines externen Dienstleisters gehen zu Inren
im neuen Arbeitsumfeld ankommen, sondern sich auch mit Lasten

Sprache, Behorden und Kultur zurechtfinden. Vorbehalte von
Kollegen kommen oft noch hinzu.

TOP-THEMA

LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG
Ein Standard-Onboarding reicht deshalb eher nicht. Ver- 8

suchen Sie, neue Mitarbeiter aus dem Ausland umfassend

zu unterstitzen — bis hin zu Verwaltungsangelegenheiten
und Freizeitaktivitaten. Achten Sie auch darauf, wie der
oder die Neue im Team aufgenommen wird. Nur so wird

Nutzen Sie den Freibetrag richtig, bleiben Ihre
Gesundheitsleistungen an Mitarbeiter steuer-
und beitragsfrei

LESERFRAGEN

e o el

Mit besten GriiRen 9 Brauchen wir bei einer Betriebsvereinbarung
Uber Kurzarbeit zusatzlich die Zustimmung der
Mitarbeiter?

Wie viel Zusatzurlaub fiir Schwerbehinderte
mussen wir abgelten?

/L

Hildegard GemUinden
Chefredakteurin

RECRUITING

10 Fachkrafte aus dem Ausland: Nutzen Sie die
Chancenkarte, um die Zeit bis zur Anerkennung
Hildegard Gemunden ist seit mehr als 20 Jahren als Chefredak- zu Uberbriicken

teurin, Autorin und Beraterin tatig. Sie ist spezialisiert auf Ar-
beits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie eine mo-
derne Mitarbeiterfuihrung.
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BETRIEBSRAT

Besonderer Kiindigungsschutz bei Betriebsratsgriindung
wahrend der Probezeit? Schauen Sie genau hin!

Mitarbeiter, die sich an der Vorbereitung und Durchfiihrung einer Betriebsratswahl beteiligen, genieen besonderen Kiindigungsschutz
nach § 15 Abs. 3 ff. Kiindigungsschutzgesetz (KSchG). Aber gilt das auch schon wahrend der Probezeit? Das Urteil des Landesarbeitsge-

richts (LAG) Miinchen vom 20.8.2025 zeigt, dass es darauf ankommt, wie die Beteiligung aussieht.

=

Der Fall: Neuer Mitarbeiter als Vorfeld-
Initiator einer Betriebsratswahl

Nach nur einer Woche Betriebszugehorigkeit lie ein Si-
cherheitsmitarbeiter bei einem Notar eine ,Erklarung ge-
mafd § 15 Abs. 3b KSchG* beglaubigen. Demnach beabsich-
tigte er, im Betrieb seines Arbeitgebers einen Betriebsrat
zu errichten. Nach einer weiteren Woche erkundigte er sich
bei seinem Arbeitgeber per E-Mail, ob es einen Betriebsrat
gebe. Andernfalls beabsichtige er, diesen zu griinden. Am
Folgetag kiindigte ihm der Arbeitgeber fristgerecht, weil er
flr die Tatigkeit als Sicherheitsmitarbeiter ungeeignet sei.

Der Mitarbeiter klagte gegen die Kiindigung. Diese verstol3e
gegen das Verbot der Behinderung einer Betriebsratswahl
gemal § 20 Abs. 1Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Erst-
mals nach Uber sechs Monaten berief er sich aul’erdem auf
den besonderen Kiindigungsschutz fur die Initiatoren einer
Betriebsratswahl nach § 15 Abs. 3b KSchG.

Das Urteil: Kein Kiindigungsschutz wah-
rend der Probezeit

Nach § 15 Abs. 3b KSchG duirfen die Vorfeld-Initiatoren einer Be-
triebsratswahl, die ihre Absicht haben beglaubigen lassen, nicht
aus personen- oder verhaltensbedingten Griinden gekiindigt wer-
den. Daraus schlieft das Gericht, dass der besondere Kiindigungs-
schutz nur fur Mitarbeiter gilt, deren Entlassung einen sachlich
rechtfertigenden Grund erfordert. Das ist bei Mitarbeitern in den
ersten sechs Beschaftigungsmonaten (landlaufig: wahrend der
Probezeit) nicht der Fall.

Darliber hinaus meinte das Gericht, der Mitarbeiter habe das
Recht verwirkt, sich auf § 15 Abs. 3b KSchG zu berufen. Er hatte
seinen Arbeitgeber innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der
Kiindigung, jedenfalls aber innerhalb von drei Monaten ab der Be-
glaubigung, dartiber informieren missen, dass die Voraussetzun-
gen des § 15 Abs. 3b KSchG erfullt seien.

ACHTUNG *

Ob das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Sache genauso beurteilt,
steht noch nicht fest. Bis dahin kdnnen Sie sich in vergleichbaren
Fallen jedoch auf das Urteil berufen. Beachten Sie aufRerdem, dass
der besondere Kundigungsschutz fiir andere Beteiligte an einer
Betriebsratswahl auch schon wahrend der Probezeit greift.

So sieht der Kiindigungsschutz fiir Betriebsrite
und an der Betriebsratswahl Beteiligte aus

MITARBEITERGRUPPE

Vorfeld-Initiatoren der
Betriebsratswahl, die ihre
Absicht 6ffentlich haben
beglaubigen lassen (§ 15
Abs. 3b KSchG)

Mitarbeiter, die

- zU einer Betriebsver-
sammlungeinladen, in
der der Wahlvorstand ge-
wahlt werden soll oder

-die Bestellung eines
Wahlvorstands beantra-
gen (§ 15 Abs. 3a KSchQ)

Mitglieder des Wahlvor-
stands (§ 15 Abs. 3 KSchQ)

Bewerber um ein Be-
triebsratsamt (§ 15 Abs. 3
KSchG)

Mitglieder des Betriebs-
rats (§ 15 Abs. 1KSchG)

ACHTUNG

UMFANG DES BESONDEREN
KUNDIGUNGSSCHUTZES

ab Beglaubigung bis zur Einla-
dungzu einer Betriebsversamm-
lung, in der der Wahlvorstand
gewahlt werden soll

gilt nur fir personen-und ver-
haltensbedingte Kiindigungen
nach mehrals 6 Beschaftigungs-
monaten

abder Einladung oder Antrag-
stellung bis zur Bekanntgabe des
Wahlergebnisses

falls es nicht zur Betriebsratswahl
kommt: 3 Monate ab Einladung
oder Antragstellung

gilt nurfirdie ersten 6 in der
Einladung oder die ersten 3 in der
Antragstellung genannten Arbeit-
nehmer

ab Bestellung bis 6 Monate nach
Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses

ab Aufstellung des Wahlvor-
schlags bis 6 Monate nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses

wahrend der Amtszeit bis 1Jahr
danach

!

Wenn es einen wichtigen Grund zur auerordentlichen Kindi-
gung gibt, ist diese trotz des besonderen Kindigungsschutzes
moglich. Bei amtierenden Betriebsratsmitgliedern sowie bei Mit-
gliedern des Wahlvorstands und Betriebsratskandidaten ist hier-
zu jedoch die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich. Zudem
sind ordentliche Kiindigungen wegen der Stilllegung des Betriebs
oder einer Betriebsabteilung moglich, wenn es keine andere Be-
schaftigungsmaglichkeit gibt.
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VERGUTUNG

Wen durften Sie von der Inflationspramie ausnehmen?
BAG bringt Klarheit fiir Haustarifvertrage und Leiharbeit

Die Inflationsausgleichspramie, die Sie Inren Mitarbeitern bis Ende letzten Jahres steuer- und beitragsfrei zahlen konnten, beschaftigt
derzeit die Gerichte. Dabei geht es regelmaRig um die Frage, ob und nach welchen Kriterien Sie Mitarbeiter von der Zahlung ausnehmen
durften. Soist es auch in den zwei folgenden Fallen — jeweils mit positivem Ausgang fiir den Arbeitgeber.

=

Fall 1: Inflationspramie nur fiir Gewerk-
schaftsmitglieder

Eine Klinik hatte mit der Gewerkschaft ver.diin einem Haus-
tarifvertrag geregelt, dass die ,Personen, die unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallen®, mit dem November-
gehalt 2023 eine Inflationsausgleichspramie von 1.900 €
erhalten und 2024 eine Pramie von 1.100 €. Teilzeitkrafte
erhielten die Zahlung anteilig. Der Arbeitgeber informierte
die Mitarbeiter vorab, dass nur ver.di-Mitglieder die Zah-
lung erhalten wirden, damit diese sich ggf. noch fir eine
Mitgliedschaft entscheiden konnten.

Eine Mitarbeiterin, die kein Gewerkschaftsmitglied war und
auch nicht wurde, ging folglich leer aus. Nach ihrem Ar-
beitsvertrag war lediglich der TVOD fiir sie anwendbar, also
nicht der Haustarifvertrag zur Inflationsausgleichspramie.
Trotzdem meinte sie, Anspruch auf die Zahlung zu haben
und klagte. Der Ausschluss von Mitarbeitern, die keine Ge-
werkschaftsmitglieder sind, verstoRBe gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz und gegen das MaRregelungsverbot.

Das Urteil: Keine unzulassige Ungleichbe-
handlung ...

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz greift nur bei
freiwilligen Leistungen. Leistungen, die Sie aufgrund eines Tarif-
vertrags erbringen, sind aber nicht freiwillig, denn der Tarifvertrag
verpflichtet Sie als Arbeitgeber. Das gilt auch fir einen Hausta-
rifvertrag, den Sie freiwillig schlief3en. Sie sind zudem nicht ver-
pflichtet, mit Einzelpersonen, die nicht unter den Tarifvertrag fal-
len, gleiche Vereinbarungen zu treffen.

... und auch kein VerstoR gegen das MaRrege-
lungsverbot

Die Mitarbeiterin hat sich entschieden, keiner Tarifbindung zu un-
terliegen. Dass sie damit von tariflichen Leistungen ausgeschlos-
sen ist, ergibt sich aus der Systematik des Tarifvertragsrechts so-
wie aus § 3 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz (TVG) und beruht nicht auf
einer Handlung des Arbeitgebers. Die Klage blieb daher erfolglos
(Landesarbeitsgericht (LAG) Thiringen, 25.6.2025, 4 Sa 30/25).

Das bedeutet fiir Sie: Per Haustarifvertrag kdnnen Sie Mitarbeiter,
die keine Gewerkschaftsmitglieder sind, von Sonderzahlungen
wie der Inflationspramie ausschliel3en.

=)
=

Eine Arbeitnehmerin war vom 1.4.2022 bis zum 31.7.2023 bei
einer Zeitarbeitsfirma beschaftigt und wurde an ein Unter-
nehmen der Metall- und Elektroindustrie entliehen. Ihre
Vergutung ergab sich aus einem Zeitarbeitstarifvertrag zu-
zuglich eines tariflichen Branchenzuschlages. Hinzu kam
der am 1.7.2023 in Kraft getretene Tarifvertrag Inflations-
ausgleichspramie (TV IAP ME), der monatliche Pramien ab
Januar 2024 vorsah.

Fall 2: Keine Pramie bei Leiharbeit

Die Mitarbeiter des Einsatzbetriebs erhielten im Juni 2023
eine Inflationsausgleichspramie von 1.000 €. Diese forder-
te die entliehene Mitarbeiterin von ihrem Arbeitgeber. Sie
meinte, hierauf aus Equal-Pay-Gesichtspunkten einen An-
spruch zu haben. AuBerdem verlangte sie 1.200 € tarifver-
tragliche Inflationsausgleichspramie, weil sie die Voraus-
setzungen des TV IAP ME nach seinem Inkrafttreten und vor
dem ersten Zahlungstermin erfullt habe.

§ Das Urteil: Mitarbeiterin geht leer aus

Leiharbeitskrafte haben zwar grundsatzlich Anspruch auf diesel-
be Vergutung wie vergleichbare Mitarbeiter des Entleihbetriebs
(§ 8 Abs. 1 Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz (AUG)). Die Mitarbei-
terin im Urteilsfall konnte ihre Forderung hierauf aber nicht stiit-
zen, weil sie nach Tarif bezahlt wurde (§ 8 Abs. 2 AUG). AuRerdem
hatte sieihr Gesamtentgelt dem der Vergleichsmitarbeiter gegen-
uberstellen mussen, um Uberhaupt eine Benachteiligung darzu-
legen. Der Equal-Pay-Grundsatz sieht keine Gegenuberstellung
einzelner Verglitungsbestandteile vor.

Auch auf die tarifliche Inflationsausgleichspramie hatte die Mit-
arbeiterin keinen Anspruch, denn diese stand nur Mitarbeitern zu,
deren Arbeitsverhaltnis im jeweiligen Auszahlungsmonat noch
bestand. Die Klage scheiterte daher auf ganzer Linie (LAG Schles-
wig-Holstein, 6.3.2025, 5 Sa 222 d/24).

Achtung *

Es hangtvon der genauen Ausgestaltung der Inflationsausgleichs-
pramie ab, ob sie (auch) eine Verglitung flr geleistete Arbeit ist.
Dies ist etwa der Fall, wenn Sie Teilzeitkraften nur eine anteilige
Pramie zahlen (Bundesarbeitsgericht (BAG), 21.5.2025, 10 AZR
121/24). st sie keine Verglitung fir geleistete Arbeit, bleibt sie bei
der Berechnung des Equal-Pay-Gehalts aul3en vor.
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URLAUB

Vorsicht, Falle: Mit der falschen Klausel im Arbeitsvertrag
hebeln Sie den gesetzlichen Urlaubsverfall aus!

Viele Arbeitsvertrage regeln heute ausdriicklich, wann tibergesetzliche Urlaubsanspriiche verfallen. So konnen Sie als Arbeitgeber deren
Ubertragung oder Abgeltung verhindern. Mangelnde Sorgfalt bei der Formulierung kann jedoch dazu fiihren, dass Sie sich betrichtlich
schaden, wie das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 15.7.2025 (9 AZR 198/24) zeigt. Lesen Sie hier, welche Vertragsklauseln zu

lhrem Vorteil wirken.

==

Der Fall: Langzeitkranke verlangt
Urlaubsabgeltung fiir 8 Jahre

Eine bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschaftigte Pflege-
kraft war vom 31.7.2015 bis zum Ende ihres Arbeitsverhalt-
nisses am 30.6.2023 durchgehend arbeitsunfahig krank.
Nach den maRgeblichen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR)
ist der Urlaub jeweils bis zum Ende des Urlaubsjahres an-
zutreten. Urlaub, der krankheitsbedingt nicht gegnommen
werden kann, wird bis zum 30.6. des Folgejahres libertragen
und verfallt dann.

Der Arbeitsvertrag der Mitarbeiterin enthielt auRBerdem
diese Regelungen zum Urlaub:

« Die Mitarbeiterin hat bei einer 6-Tage-Woche Anspruch
auf35 Arbeitstage Urlaub proJahr—24 Tage gesetzlichen
Urlaub und zusatzlich 11 Tage vertraglichen Urlaub.

 Der Urlaubsanspruch besteht bei nachgewiesener Ar-
beitsunfahigkeit auch tiber den Ubertragungszeitraum
hinaus, allerdings maximal bis zur Hohe des noch be-
stehenden gesetzlichen Urlaubsanspruchs.

e Am Ende des Arbeitsverhaltnisses erfolgt eine Urlaubs-
abgeltung nur bis zur Hohe des noch bestehenden ge-
setzlichen Urlaubsanspruchs.

Nach der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses verlangte
die Mitarbeiterin Urlaubsabgeltung fiir den gesetzlichen
Urlaub der Jahre 2016 bis 2023.

§ Das Urteil: Urlaub ist nicht verfallen

Das Arbeitsgericht Wuppertal als erste Instanz sprach der Mitar-
beiterin nur rund 4.200 € Urlaubsabgeltung fiir den gesetzlichen
Urlaub der Jahre 2022 und 2023 zu. Der Urlaub aus den Vorjahren
sei verfallen. Das BAG kommt jedoch — wie zuvor schon das Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Diisseldorf zu einem anderen Ergebnis:

Der Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters wird auch bei dauerhaf-
ter Arbeitsunfahigkeit zunachst nicht gekirzt. Nach der Recht-
sprechung verfallt der deshalb nicht genommene Urlaub jedoch
15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahrs. Der 15-monatige Uber-
tragungszeitraum gilt fir den gesetzlichen Mindesturlaub, auch
wenn eine kollektivrechtliche Vereinbarung wie hier die AVR fur
den Gesamturlaubsanspruch im Fall einer Langzeiterkrankung
einen kurzeren Ubertragungszeitraum vorsieht. Der gesetzliche

Mindesturlaub aus 2021 ware demnach am 31.3.2023 verfallen
und der tUbergesetzliche Urlaub am 30.6.2022.

Im Arbeitsvertrag der Mitarbeiterin hatte der Arbeitgeber jedoch
den Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs bei einer Langzeit-
erkrankung zugunsten der Mitarbeiterin ausgeschlossen. Der Mit-
arbeiterin steht deshalb auch Urlaubsabgeltung fur den gesetz-
lichen Mindesturlaub der Jahre 2016 bis 2021 zu. Der Arbeitgeber
muss ihr nun weitere knapp 17.000 € fiir 144 (= 6 x 24) nicht ge-
nommene Urlaubstage bezahlen.

E:'Iﬂ Meine Empfehlung!
b P g

Weil Sie lhre Mitarbeiter beim Mindesturlaub nicht schlechter-
stellen durfen, als es das Bundesurlaubsgesetz (BUrIG) und die
zugehorige Rechtsprechung vorsehen, sollten Sie zumindest beim
vertraglichen Zusatzurlaub Ihre Moglichkeiten nutzen und genau
festlegen, ob und wann Sie ihn gewahren.

Diese Klauseln zum vertraglichen Zusatzurlaub
wirken zu lhren Gunsten als Arbeitgeber

ZIEL: ZUSATZ-
URLAUB SOLL ...

... nicht tbertragen
oder abgegolten
werden.

.. fur Zeiten ohne
Arbeitsentgelt gekirzt
werden.

..imersten und
letzten Beschafti-
gungsjahr nur anteilig
gewahrt werden.

MUSTERFORMULIERUNG

Der vertragliche Zusatzurlaub verfdllt,
soweit er nicht bis zum Ende eines
Kalenderjahres bzw. des Arbeitsver-
hdltnisses genommen wurde.

Konsequenz: Keine Ubertragung oder
Abgeltung des Zusatzurlaubs

Der vertragliche Zusatzurlaub redu-
ziert sich um 1/12 fiir jeden vollen
Kalendermonat, in dem der Mitarbei-
ter keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt
bzw. Entgeltfortzahlung hat.

Konsequenz: Kurzung des Zusatz-
urlaubs bei langer Krankheit fuir die
Zeit ohne Entgeltfortzahlung

Der vertragliche Zusatzurlaub wird im
ersten und letzten Beschdftigungsjahr
zu 1/12 fiir jeden vollen Kalendermo-
nat der Beschdftigung gewdhrt.

C‘? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login



Bevor Sie einem Mitarbeiter wegen haufiger oder langer Krankheit kiindigen, sollten Sie mit ihm in einem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement (BEM) gepriift haben, ob und wie Sie ihn kiinftig leidensgerecht beschéftigen und so sein Arbeitsverhaltnis
erhalten kénnen. Denn das BEM starkt lhre Position, wenn es spater zum Kiindigungsschutzprozess kommen sollte. Das gilt aber
nur bei einem ordnungsgemafRen BEM. Welche Fehler Sie bzw. Ihr externer Dienstleister hier unbedingt vermeiden sollten, zeigt
das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Baden-Wiirttemberg vom 14.1.2025 (15 Sa 22/24).

Das BEM ist Pflicht — und es kann mafSgeblich zum Erfolg oder Schei-
tern einer krankheitsbedingten Ktindigung beitragen.

Ein Arbeitnehmer wies seit 2018 krankheitsbedingte
Fehlzeiten von 65 bis 121 Tagen pro Jahr auf. Mit Schrei-
ben vom 24.1.2023 lud ihn deshalb ein vom Arbeitgeber
beauftragter Dienstleister zur Teilnahme am betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement gemafs § 167 Abs. 2
Sozialgesetzbuch (SGB) IX ein, und zwar zunachst zu
einem ersten Informationsgesprach mit einer BEM-Be-
auftragten des Dienstleisters, an dem auch eine Person
seines Vertrauens teilnehmen konne. Das entsprach der
Vorgehensweise, wie sie in einer Betriebsvereinbarung
zum externen BEM vorgesehen war.

Weil der Mitarbeiter am BEM interessiert war, stimm-
te er zu. Das Gesprach fand am 20.2.2023 statt. Dabei
ging es auch um die gesundheitlichen Einschrankungen
des Mitarbeiters und darum, ob seine Krankheitszeiten
durch Veranderungen am Arbeitsplatz reduziert werden
konnten. Als Ergebnis unterzeichneten der Mitarbeiter
und die BEM-Beauftragte ein ,Datenblatt Infogesprach®,
in das sie eintrugen:

,BEM startet nicht, da MA mit Arbeitsplatz zufrieden,
keine Einschrankungen zurzeit ... Falls der MA erneut
erkrankt, kann er freiwillig ein BEM starten bzw. nach
sechs Wochen erneuter Arbeitsunfahigkeit bekommt er
eine neue Einladung.”

Nachdem der Mitarbeiter erneut fiir dreimal eine Wo-
che und einen Tag erkrankt war, kiindigte ihm der Ar-
beitgeber am 31.7.2023 fristgemaR, wogegen der Mit-
arbeiter klagte.

Nach § 167 Abs. 2 SGB IX sind Sie verpflichtet, lhrem Mitarbei-
ter ein BEM anzubieten und mit seiner Zustimmung durchzu-
flihren, wenn er innerhalb der letzten zwolf Monate langer als
sechs Wochen ununterbrochen oder insgesamt arbeitsunfa-
hig war.

Haben Sie Ihre Pflicht in puncto BEM erfiillt und kiindigen Sie
lhrem Mitarbeiter spater krankheitsbedingt, ist es in einem
eventuellen Kiindigungsschutzprozess Sache lhres Mitarbei-
ters darzulegen, welche gesundheitsgerechten Einsatzmog-
lichkeiten er sieht. Bei einem fehlenden oder fehlerhaften
BEM mussen hingegen Sie als Arbeitgeber beweisen, dass es
keine leidensgerechte Beschaftigungsmoglichkeit fir ihn gibt.
Gelingt Ihnen dieser Beweis dann nicht, ist die Kindigung un-
wirksam.

Im Urteilsfall war das BEM aus drei Griinden fehlerhaft:

Um ein BEM-Verfahren ordnungsgemaf3 einzuleiten, muissen
Sie Ihren Mitarbeiter nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) unter anderem darauf hinweisen, dass
im BEM nur solche Daten erhoben werden, deren Kenntnis
flr ein zielflihrendes, der Gesundung bzw. Gesunderhaltung
des Mitarbeiters dienendes BEM erforderlich sind. Sie missen
dem Mitarbeiter mitteilen, welche Krankheitsdaten erhoben
und gespeichert sowie inwieweit und fiir welche Zwecke diese
lhnen als Arbeitgeber zuganglich gemacht werden.

Im Urteilsfall fehlten diese Klarstellungen, sodass das BEM
schon nicht ordnungsgemaf angeboten war.

Klaren Sie Ihren Mitarbeiter liber die Datenerhebung und
-speicherung im BEM schriftlich auf

Wenn der Mitarbeiter dem BEM dann zustimmt, konnen Sie
es durchfiihren. Ihr Mitarbeiter braucht keine ausdrtickliche
Zustimmung zur Datenverarbeitung zu unterschreiben (BAG,
15.12.2022,2 AZR 162/22).
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Die Betriebsvereinbarung des Arbeitgebers sah vor, dass der
externe Dienstleister betroffene Mitarbeiter zunachst in ei-
nem ersten Informationsgesprach lber Ziele und Vorgehens-
weise im BEM aufklart und eventuelle Fragen des Mitarbeiters
beantwortet.

Erst wenn der Mitarbeiter dem BEM zustimmt, sollte der
Dienstleister zum eigentlichen BEM-Gesprach einladen und
hierzu mit Zustimmung des Mitarbeiters andere Beteiligte
wie den Betriebsrat, den Betriebsarzt, die Schwerbehinderten-
vertretung oder die zustandige Fihrungskraft hinzuziehen.
Es ware dann Aufgabe dieses BEM-Teams zu priifen, ob die
Arbeitsunfahigkeit des Mitarbeiters im Zusammenhang mit
dem Arbeitsplatz steht und mit welchen MaRnahmen sein
Arbeitsplatz erhalten werden kann.

Die BEM-Beauftragte war von diesem Ablauf abgewichen
und hatte schon im Vorabgesprach gesundheitliche Aspekte
aufgegriffen. Das hat womoglich dazu gefuihrt, dass der Mit-
arbeiter das BEM ablehnte. Denn ein Gesprach mit Personen,
die sowohl mit den Arbeitsbedingungen als auch mit Gesund-
heitsthemen vertraut sind, hat eine andere Qualitat und zeigt
mehr Moglichkeiten auf als das Gesprach zwischen BEM-Be-
auftragter und Mitarbeiter.

Sprechen Sie die gesundheitlichen Beeintrachtigungen des
Mitarbeiters erst im eigentlichen BEM an

Falls hr Mitarbeiter in einem Vorgesprach von sich aus auf sei-
nen Gesundheitszustand zu sprechen kommt, weisen Sie bzw.
lhr BEM-Beauftragter ihn darauf hin, dass es hierum erst im
eigentlichen BEM geht und dass das BEM-Team ihn sachkun-
dig Uber Hilfs- und Therapiemoglichkeiten sowie leidensge-
rechte Beschaftigungsmoglichkeiten beraten kann, um seinen
Arbeitsplatz zu erhalten.

Die BEM-Beauftragte hatte als Ergebnis des Infogesprachs
festgehalten, dass ein BEM nicht gestartet werde und gleich-
zeitig ein weiteres BEM fiir den Fall einer erneuten Erkrankung
in Aussicht gestellt. Damit suggerierte sie dem Mitarbeiter,
dass er bei einer weiteren Erkrankung keine Kiindigung be-
flrchten musse und dass auch aus Sicht des Arbeitgebers
noch kein BEM erforderlich sei. Ohne diese irreflihrende Kom-
munikation hatte der Mitarbeiter dem BEM sehr wahrschein-
lich zugestimmt, denn er hatte nach der Einladung zum Info-
gesprach sein Interesse am BEM signalisiert.

Der Arbeitgeber wandte zwar ein, dass bereits das Einladungs-
schreiben zum Infogesprach darauf hingewiesen habe, dass
der Arbeitsplatz bei einer Ablehnung des BEM evtl. gefahrdet
sei. Das spielte jedoch keine Rolle, weil der Mitarbeiter sich auf
das Ergebnis des Infogesprachs verlassen durfte.

Das Gericht schloss aus den o. g. drei Fehlern, dass der externe
Dienstleister nicht ordnungsgemaf zum BEM eingeladen und
zudem dazu beigetragen hatte, dass der Mitarbeiter im Info-
gesprach das BEM ablehnte. Weil die Fehler des Dienstleisters
dem Arbeitgeber zuzurechnen sind, hatte dieser die Kundi-
gung nur retten konnen, indem er darlegt, dass keine zumut-
bare Moglichkeit bestand, die Kiindigung durch mildere Mittel
abzuwenden. Weil der Arbeitgeber hierzu jedoch keine Aus-
flhrungen machte, war die Kiindigung unwirksam und hat
das Arbeitsverhaltnis nicht beendet.

NOTWENDIGE INFORMATIONEN v

alle Ziele des BEM
dass der Mitarbeiter Malinahmen vorschlagen darf

alle moglichen Teilnehmer am BEM und dass der Mit-
arbeiter jeden einzelnen ablehnen kann

dass er eine Vertrauensperson hinzuziehen darf

dass der Mitarbeiter freiwilligam BEM teilnimmt und
dieses jederzeit abbrechen kann

die Rechtsfolgen einer Ablehnung des BEM

Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personen-
bezogener Daten

dass nur solche Gesundheitsdaten erhoben werden
sollen, die flir das BEM erforderlich sind

Aufklarung tber Vertraulichkeit und Schweigepflicht
der am BEM Beteiligten

Aufklarung tber DatensicherungsmaRnahmen, Spei-
cherung und Loschung der erhobenen Daten

ART DER BEISPIELE
MASSNAHME
technisch Arbeits- oder Hilfsmittel organisie-

ren und installieren
Arbeitsumgebung verandern (z. B.
Beleuchtung, Larm)

organisatorisch Arbeitszeitverkirzung
Tag- statt Nachtdienst
zusatzliche Pausen

Veranderung der Tatigkeit

personenbezogen Weiterbildung/Qualifizierung

Rehamalinahme

6? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Checkliste: Das gehört in die Einladung zum BEM



		NOTWENDIGE INFORMATIONEN

		



		alle Ziele des BEM

		☐

		dass der Mitarbeiter Maßnahmen vorschlagen darf 

		☐

		alle möglichen Teilnehmer am BEM und dass der Mit-

arbeiter jeden einzelnen ablehnen kann

		☐

		dass er eine Vertrauensperson hinzuziehen darf

		☐

		dass der Mitarbeiter freiwillig am BEM teilnimmt und

dieses jederzeit abbrechen kann

		☐

		die Rechtsfolgen einer Ablehnung des BEM

		☐

		Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personen-

bezogener Daten

		☐

		dass nur solche Gesundheitsdaten erhoben werden

sollen, die für das BEM erforderlich sind

		☐

		Aufklärung über Vertraulichkeit und Schweigepflicht

der am BEM Beteiligten

		☐

		Aufklärung über Datensicherungsmaßnahmen, Spei-

cherung und Löschung der erhobenen Daten

		☐
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LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG

Nutzen Sie den Freibetrag richtig, bleiben lhre
Gesundheitsleistungen an Mitarbeiter steuer- und beitragsfrei

Kiirzlich wurde ein Urteil des Finanzgerichts (FG) Niirnberg verdffentlicht, das klarstellt: Mehrwochige Gesundheitstrainings fiir Mit-
arbeiter sind grundsatzlich lohnsteuer- und beitragspflichtiges Entgelt (vom 8.5.2025, Az. 4 K 438/24). Das gilt fiir alle Leistungen, die
zwar einerseits der Gesundheit der Belegschaft dienen, andererseits aber den Anklang von ,,Urlaub“ fiir Mitarbeiter haben. Dennoch
kénnen Sie lhren Beschaftigten jede Menge Gesundheitsleistungen zukommen lassen, die abgabenfrei bleiben —und diese diirfen ruhig
auch angenehm sein.

Ein Unternehmen bot seinen Arbeitnehmern ein Gesundheitstrai-  trieblichen Interesse. Die Beschaftigten profitieren von solchen
ning an. Dabei handelt es sich um eine mehrwdchige Kur mitdem  Zuwendungen in hohem Maf3 auch privat. Daher sollte Ihr Unter-
Ziel, den Teilnehmern im Rahmen einer aktiven Selbstvorsorge  nehmen in diesen Fallen die Kosten von vornherein entsprechend
durch theoretische und praktische Finheiten einen gesunden Le- ~ geringer kalkulieren und maximal 600 € pro Mitarbeiter (im oben
bensstil ndherzubringen. Die Mitarbeiter waren nicht verpflichtet, ~dargestellten Streitfall waren es noch 500 €) ausgeben. Im Rah-
teilzunehmen. Die Durchfiihrung des Gesundheitstrainings wur-  men dieses Freibetrags bleiben betriebliche Gesundheitsleistun-
de im Auftrag des Arbeitgebers in verschiedenen externen Fach- ~ gen nach § 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz (EStG) abgabentrei.

kliniken mit dort angestellten Arzten durchgefiihrt. . R v .
¢ & Das sind die Vorgaben fiir den Freibetrag

Der Arbeltgeber scheiterte mit seiner Klage Damit Sie den Freibetrag fur betriebliche Gesundheitsleistungen

Der Arbeitgeber beliel die gesamte Zuwendung lohnsteuer- und anwgndeh kénnen, ”:‘USSEH folggnde\(orgaben erfillt sein:
beitragsfrei. Er war der Ansicht, dass das Gesundheitstraining - P'e Lelstung.en dubrfen“pro M|’Farbe|ter dgn Betrag von 600€
im Uiberwiegenden betrieblichen Interesse durchgefiihrt wurde im Kalenderjahr nicht Ubersteigen. Bei einem Arbeitgeber-
und deshalb kein Arbeitsentgelt sei. Ein Lohnsteueraufenpriifer WeChS,d |nbL§ufekdes thres brauc.hedr? Sie mChﬁ ;u;rﬁerteﬂen.
sah das jedoch anders. Er behandelte die Aufwendungen fiir das De;Aé\IJFar TtlterAagﬁt erE)Be.tra'&g n |eshem Ea J&beim neuen
Gesundheitstraining als steuerpflichtiges Entgelt, belie die Zu- und beim aften Arbertgener In Anspruch nenmen. -
Lo . 2. Die Leistungen mussen der betrieblichen Gesundheitsforde-
wendungen allerdings im Rahmen des Freibetrags von 500 € als ; . o e
abgabenfreie Zuwendung, Den Antrag des Unternehmens, die rung dienen. Das ist der Fall, wenn sie hinsichtlich Qualitat,

‘ N ‘ Zweckbindung, Zielrichtung und Zertifizierung den Anforde-
Lohnsteuer-Anmeldung dahingehend zu andern, die Aufwendun- rungen der §§ 20 und 20b Sozialgesetzbuch (SGB) V gentigen.
gen flrdas Gesundheitstraining nichtals steuerbaren Arbeitslohn 5

Ihre Beschaftigten erhalten die Leistung zusatzlich zum

zu behandeln, lehnte das Finanzamt ab. Der hiergegen eingelegte geschuldeten Entgelt, finanzieren das ,Gesundheitsextra”
Einspruch sowie die Klage beim FG Nurnberg blieben erfolglos. also nicht aus Entgeltumwandlung.
Abgabenfrel nur unter engen Voraussetzungen Beispiele: Folgende Leistungen konnen begiinstigte be-

Gesundheitszuwendungen an Mitarbeiter sind dann kein lohn- triebliche Gesundheitsleistungen sein:

steuerpflichtiges (und beitragspflichtiges) Arbeitsentgelt, wenn

—_

.Kurse fur gesunde Ernahrung sind nach § 3 Nr. 34 EStG

das Interesse des Unternehmens an der Leistung lberwiegt. Ein lohnsteuer- und beitragsfrei, wenn die gesunde, ausge-
betriebliches Interesse kann beispielsweise entscheidend im Vor- wogene Ernahrung im Vordergrund steht. Das ist der Fall,
dergrund stehen bei Rickentrainingsprogrammen fiir Arbeitneh- wenn allgemein das Bewusstsein fiir Gesundheit oder die
mer, die regelméaRig schwer heben missen, oder bei Vortragen Anderung von Bewegungs- und Erndhrungsgewohnhei-
liber Hygieneregeln zur Vermeidung von Ansteckung im Winter. tenim Vordergrund steht.
2.Bei Seminaren/Workshops fiir gesundheitsgerechte Mit-
ACHTUNG * arbeiterfihrung liegt oft ein Uberwiegendes betriebli-
ches Interesse vor. Ist das nicht der Fall, sind sie nach § 3
Die Anforderungen an die Voraussetzung ,lberwiegendes be- Nr. 34 EStG begiinstigt.

triebliches Interesse” flir Abgabenfreiheit sind hoch. Es genligt
nicht, dass Ihr Unternehmen AUCH in einem hohen Mafe von
einer Leistung profitiert.

3.Nichtraucherkurse konnen eine abgabenfreie Gesund-
heitsleistung nach § 3 Nr. 34 EStG sein. Die Malinahme
muss von einer Fachperson geleitet werden (Psychologe).

UberWiegendeS betriebliches Interesse fehlt? 4.Sogenannte Riickenschulen kénnen im Rahmen der
600-€-Grenze abgabenfrei bleiben (§ 3 Nr. 34 EStC). Geht
es direkt um den Arbeitsplatz der Mitarbeiter, kann sogar
das eigenbetriebliche Interesse liberwiegen.

Seminare, in denen die Mitarbeiter lernen, ihren Lebensstil zu
verbessern, sind nach Ansicht von Finanzverwaltung und Recht-
sprechung in keinem Fall eine Leistung in liberwiegendem be-
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»Brauchen wir bei einer Betriebsvereinbarung iiber Kurzarbeit zusatzlich

die Zustimmung der Mitarbeiter?

2

Wir werden leider demnachst in unserem Betrieb Kurzarbeit
einfihren missen. Wir haben einen Betriebsrat und werden
mit diesem eine Betriebsvereinbarung Uber die Einflhrung
und Ausgestaltung der Kurzarbeit schlieRen. Da die betrof-
fenen Mitarbeiter dadurch vorlbergehend weniger arbeiten
und weniger verdienen, fragen wir uns, ob wir zusatzlich de-
ren Zustimmung einholen mussen. Reicht es, wenn wir die
Zustimmung nur bei der ersten Kurzarbeit einholen, weil
dann flr die Zukunft alles durch die Betriebsvereinbarung ge-
regeltist?

FRAGE

ANTWORT

m

Sie brauchen in der Regel keine zusatzliche Zu-
stimmung einzuholen

Da Sie einen Betriebsrat haben, unterliegt die Einfihrung von
Kurzarbeit dessen Mitbestimmung (§ 87 Abs. T Nr. 3 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG)). Sie kénnen die Kurzarbeit also nur per
Betriebsvereinbarung wirksam einfuhren. Diese wirkt dann un-
mittelbar und zwingend fir Ihre Mitarbeiter (§ 77 Abs. 4 BetrVG).
Eine zusatzliche Zustimmung durch die betroffenen Mitarbeiter
erubrigt sich daher.

Eine Ausnahme gilt fiir leitende Angestellte

Betriebsvereinbarungen gelten grundsatzlich nicht fir leitende
Angestellte gemaR § 5BetrVG. Falls in Ihrem Fall auch leitende An-
gestellte in Kurzarbeit gehen sollen, mussen Sie daher mit diesen
die Kurzarbeit individuell vereinbaren.

EE“I Meine Empfehlung!
Sorgen Sie fiir eine wirksame Betriebsvereinbarung

lhre Mitarbeiter mussen aus der Betriebsvereinbarung unmittel-
bar erkennen konnen, inwieweit sie davon betroffen sind. Die Be-
triebsvereinbarung muss daher mindestens enthalten:

+ den Beginn und die Dauer der Kurzarbeit,
- die Lage und Verteilung der Arbeitszeit sowie
- die betroffenen Arbeitnehmer

Eine Betriebsvereinbarung, die diese Angaben nicht enthalt, ist
unwirksam und flhrt dazu, dass die betroffenen Mitarbeiter
trotz verkirzter Arbeitszeit das volle Gehalt von Ihnen verlangen
kdnnen (Bundesarbeitsgericht (BAG), 18.11.2015, 5 AZR 491/14). Ver-
suchen Sie daher nicht, die Betriebsvereinbarung moglichst allge-
mein zu halten. Es ist auch nicht zulassig, dass Sie sich bzw. lhren
Flhrungskraften in der Betriebsvereinbarung vorbehalten, die
von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter allein auszuwahlen!

»Wie viel Zusatzurlaub fiir Schwerbehinderte miissen wir abgelten?

2

Einer unserer Mitarbeiter hat uns kurz vor seinem Ausschei-
den Ende August einen Bescheid vorgelegt, der seine Schwer-
behinderung rlickwirkend seit Mitte Juli 2024 feststellt. Wir
wussten weder etwas von der Schwerbehinderung noch
von der Antragstellung. Miussen wir ihm den Zusatzurlaub
flr Schwerbehinderte trotzdem abgelten? Nur fir 2025 oder
auch fur2024?

FRAGE

ANTWORT

m

Es ist Ublich, dass eine Schwerbehinderung riickwirkend ab An-
tragstellung festgestellt wird. Der Zusatzurlaub nach § 208 Sozial-
gesetzbuch (SGB) X steht dem Mitarbeiter dann anteilig zu 1/12
fiir jeden vollen Kalendermonat der Schwerbehinderung zu. Falls

Ihr Mitarbeiter an fiinf Tagen pro Woche arbeitet, stiinden ihm fur
die flinf Monate August bis Dezember 2024 von den flinf Tagen
Zusatzurlaub damit noch 5+ 12 x 5= 2,08 Tage zu. Da der Feststel-
lungsbescheid allerdings erst 2025 gekommen ist, geht Ihr Mit-
arbeiter flir 2024 leer aus.

Flr 2025 sind jedoch die vollen fuinf Tage Zusatzurlaub abzugelten,
weil Ihr Mitarbeiter in der zweiten Jahreshalfte ausgeschieden ist
und damit Anspruch auf den vollen gesetzlichen Urlaub hat.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

redaktion@personal-aktuell.de

G? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 9



RECRUITING

Fachkrafte aus dem Ausland: Nutzen Sie die Chancenkarte, um
die Zeit bis zur Anerkennung zu iiberbriicken

Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland erstmals seit liber zehn Jahren wieder die Marke von drei Millionen tiberschritten
hat, werden Fachkrafte vielerorts gesucht. Wenn Sie deshalb auf Fachkrafte aus Drittstaaten zuriickgreifen wollen, erméglicht Ihnen die
sogenannte Chancenkarte, diese ohne Genehmigung der Arbeitsagentur zu beschaftigen, wahrend das Verfahren zur Anerkennung der
auslandischen Berufsqualifikation lduft. Erfahren Sie hier, wer die Chancenkarte erhalt und wie er dann arbeiten darf.

SRR

Arbeiten in Deutschland, bevor die ausldndische Qualifikation hier aner-
kannt ist: Das ermdglicht die Chancenkarte.

Die Chancenkarte ist ein besonderer Aufenthalts-
titel

Sie ermoglicht qualifizierten Menschen aus Drittstaaten, die
also nicht aus der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der
Schweiz kommen, die Arbeit in Deutschland. Es gibt die Chancen-
karte seit dem 1.6.2024. Sie ist in §§ 20a und 20b Aufenthaltsge-
setz (AufenthG) geregelt.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen

- der Such-Chancenkarte, die es flr bis zu einem Jahr gibt, und

« der Folge-Chancenkarte flr bis zu zwei weitere Jahre, wenn in
dieser Zeit ein Arbeitsvertrag geschlossen wurde oder ein ver-
bindliches Arbeitsplatzangebot vorliegt.

In diesem Umfang konnen Sie Drittstaatler mit
Chancenkarte beschaftigen

Die Such-Chancenkarte berechtigt dazu, eine Beschaftigung von
durchschnittlich hochstens 20 Stunden pro Woche auszuliben.
Auch mehrere Beschaftigungen sind moglich, sofern die 20-Stun-
den-Grenze insgesamt nicht Uberschritten wird. Auf die Art der
Beschaftigung kommt es dabei nicht an.

Zusatzlich sind Probebeschaftigungen flr jeweils hochstens zwei
Wochen zuldssig. Diese missen jedoch entweder qualifiziert sein
oder auf eine Ausbildung abzielen oder der Anerkennung einer
auslandischen Qualifikation dienen.

Achtung *

Die Beschaftigung von Drittstaatlern mit Such-Chancenkarte be-
darf keiner Zustimmung der Agentur flr Arbeit. Die Folge-Chan-
cenkarte erlaubt dagegen nur eine konkrete qualifizierte Beschaf-
tigung, der die Agentur flr Arbeit zugestimmt hat.

Unter diesen Voraussetzungen gibt es die Chan-
cenkarte

Menschen aus Drittstaaten konnen die Chancenkarte bei der
deutschen Auslandsvertretung ihres Heimatlandes beantragen.
Wer sich bereits in Deutschland befindet, wendet sich an die zu-
standige Auslanderbehorde.

Um eine Chancenkarte zu erhalten, brauchen Drittstaatsangeho-
rige zwar einen Nachweis Uber einen auslandischen Hochschul-
abschluss oder einen mindestens zweijahrigen auslandischen
Ausbildungsabschluss. Der Abschluss muss aber (noch) nicht in
Deutschland anerkannt sein, sofern der Kandidat

- Uber einfache Deutschkenntnisse auf Al-Niveau oder Englisch-
kenntnisse auf B2-Niveau verfugt und

- seinen Lebensunterhalt in Deutschland gesichert hat (Nach-
weis durch die Einrichtung eines Sperrkontos moglich) und

+ mindestens sechs Punkte im folgenden Punktesystem erreicht.

Das Punktesystem: Mit diesen Merkmalen sind
die geforderten sechs Punkte zu erreichen

MERKMAL PUNKTE
Teilanerkennung des auslandischen Abschlusses 4
B2-Deutschkenntnisse 3
B1-Deutschkenntnisse 2
A2-Deutschkenntnisse 1
Cl-Englischkenntnisse 1
5Jahre einschlagige Berufserfahrungin den letz- 3
ten7Jahren

2Jahre einschlagige Berufserfahrungin den letz- 2
ten 5Jahren

Hochschulabschluss in Engpassberuf 1
Unter 36 Jahrealt 2
Unter41Jahrealt 1
6 Monate Aufenthalt in Deutschland 1
Ehepartner kann Chancenkarte erhalten 1
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IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Personal aktuell?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
redaktion@personal-aktuell.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich flir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ "
IN DER NACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Betriebsrat
5neue Urteile, die Sie fir eine reibungslose und
effektive Zusammenarbeit kennen sollten

Datenschutz
Die rechtlichen Konsequenzen, wenn lhre Antwort
an einen Bewerber den Falschen erreicht

{2 PERSONALWISSEN



IHR FEEDBACK FUR UNS

SIE HABEN EINE FRAGE, FEEDBACK ZUM LAYOUT
ODER EINEN THEMENWUNSCH?

Liebe Leserin, lieber Leser,
um noch besser zu werden und Sie noch wirksamer in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstitzen,
ist lhr Feedback enorm wichtig fur uns.
Daher interessiert uns lhre Meinung zu dieser Ausgabe.
Schreiben Sie uns hierzu gern eine E-Mail an:

redaktion@personal-aktuell.de

Wir freuen uns, von Ihnen zu horen!

Ilhr Team Personalwissen
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